
 

 
 

 

Satzung zur Änderung der Hauptsatzung der Ingenieurkammer des 
Saarlandes  

 

Auf Grund von § 41 i. V. m. § 15 Absatz 2 Nummer 6 des Saarländischen Architekten- und 

Ingenieurkammergesetzes (SAIG) vom 13. Juli 2016 (Amtsbl. I S. 714), zuletzt geändert durch 

das Gesetz vom 27. August 2025 (Amtsbl. I S. 854), 

 

hat die Mitgliederversammlung am 26.11.2025 die folgende Satzung beschlossen:  

Artikel 1 

Änderung der Hauptsatzung  

Die Hauptsatzung der Ingenieurkammer des Saarlandes vom 14. Juni 2005 (Amtsbl. 2006 I S. 

465), zuletzt geändert am 06. Oktober 2025 (Deutsches Ingenieurblatt – Regionalbeilage 

Saarland, Oktober 2025, S. 6), wird wie folgt geändert: 

§ 22 wird durch wird durch folgenden § 22 ersetzt: 

„§ 22 Bekanntmachungen 

„(1) Satzungen und Ordnungen sowie deren Änderungen werden auf der Internetseite der 
Ingenieurkammer des Saarlandes veröffentlicht (www.ing-
saarland.de/de/service/gesetze/bekanntmachungen.php) sowie allgemein und dauerhaft zugänglich 
gemacht. Auf der Internetseite der Ingenieurkammer des Saarlandes ist das Datum der Veröffentlichung 
anzugeben. Satzungen und Ordnungen sowie deren Änderungen treten am Tage nach der 
Veröffentlichung auf der Internetseite der Ingenieurkammer des Saarlandes in Kraft, sofern nichts anderes 
bestimmt ist. Zusätzlich können veröffentlichte Satzungen und Ordnungen auf elektronischem Wege (E-
Mail) an die Mitglieder versendet werden. 

(2) Absatz 1 Satz 1 und 2 gelten entsprechend für sonstige Bekanntmachungen. 
 

Artikel 2 
      Inkrafttreten 

 

Diese Satzung tritt am Tag nach der Veröffentlichung in Kraft. 

 

Saarbrücken, den 01. Dezember 2025 

Die Präsidentin der Ingenieurkammer des Saarlandes 

gez. Christine Mörgen 

Genehmigt durch das Saarländische Ministerium für Inneres Bauen und Sport mit Bescheid 

vom 16. Dezember 2025 

Saarbücken, den 06. Januar 2026 

Die Präsidentin der Ingenieurkammer des Saarlandes 

Christine Mörgen 


